
      Steuerberatungsbüro SINGER & BRÜCKNER Stand März 2020

1. kurzer Text zur erbrachten Leistung  z.B. Vermietung oder Blumen oder Reinigung

2. gesamter Rechnungsbetrag  (Brutto)

3. Steuersatz  � "inkl. 19%", " inkl. 7%" bzw. Hinweis auf Steuerbefreiung

4. Stempel  des Verkäufers/ Vermieters/ Leistungserbringers bzw. vollst.Name und Anschrift

5. Ausstellungsdatum

6. Rechnungen auf Thermopapier kopieren und Original + Kopie aufbewahren

1. Absender : Vollständiger Name und Anschrift des Verkäufers/Vermieters/Leistungserbringers

2. Empfänger : Name und Anschrift des Rechnungsempfängers

3. Steuernummer  oder ID-Nummer des Verkäufers/Vermieters/Leistungserbringers

4. Rechnungsdatum

5. Rechnungsnummer (fortlaufend!)

6. Text zur erbrachten Leistung : - Art  und Umfang der Leistung
- Leistungszeitraum (monatsgenau)

7. alle Betragsangaben: Netto betrag z.B.: 1.000,00 €
USt 190,00 €

Brutto betrag 1.190,00 €

8. Steuersatz  ---> "19%" , "7%" bzw. Hinweis auf Steuerbefreiung

9. Im Voraus vereinbarte Entgeltminderung (z.B. Skonto 2% bei Zahlung bis…, Boni, Rabatte)

10. Bei Anzahlungsrechnungen ist der geplante Fertigstellungstermin anzugeben. 

11. Rechnungen auf Thermopapier kopieren und Original + Kopie aufbewahren

Auf Rechnungen gegenüber Privatkunden über umsatzsteuerpflichtige Werklieferungen oder
sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück : 

"Diese Rechnung ist mindestens bis zum Ende des übernächsten Kalenderjahres aufzubewahren."

1. Namen  aller Teilnehmer und Gastgeber

2. Anlass  der Bewirtung (konkret!, keine allgemeinen Angaben)

3. Umfang der Leistung mit allen Einzelpreisen  detailliert benannt

4. Ausweis der TSE (technische Sicherheitseinheit des Kassensystems)

5. Unterschrift  des Bewirtenden sowie Ort und Datum

Notwendige Angaben auf Belegen bis 250 €

Bewirtungsbelege (zusätzliche Angaben, ab dem erste n Euro)

Notwendige Angaben auf Rechnungen ab 250 € 

Auf Geschenkbelegen  sind die Namen der Beschenkten zu vermerken.
Achtung: Bei Zuwendungen an Arbeitnehmer gelten andere Höchstbeträge als an Geschäftspartner!

www.singer-brueckner.de


